
DER BUNDESMINISTER 
FÜR JUSTIZ 

71 09/1-Pr 1/95 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zur Zahl 1626/J-N R/1995 

XIX.GP. .. NR 
AG 3'1 IAB 

1995 -09- 0 8 

A'L6 Id 

Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Josef Schrefel und Kollegen haben an mich eine 

schriftliche Anfrage, betreffend Aufklärung von Gewalttaten (Nr. 27) - Brandanschlag 

auf ein türkisches Restaurant in Tirol am 20.8.1994, gerichtet und folgende Fragen ge­

steilt: 

"1. Wie ist der Stand des Strafverfahrens wegen des Brandanschlages auf ein türki­

sches Restaurant in Tirol am 20.8.1994? 

2. Gibt es konkrete Tatverdächtige? 

3. Gibt es Zusammenhänge mit anderen, offenbar gleichgelagerten Anschlägen? 

Wenn ja, mit welchen? 

4. Gibt es irgendwelche Hinweise, die einen konkreten Zusammenhang mit den 

Briefbomben, mit dem Rohrbombenanschlag von Klagenfurt oder mit den An­

schlägen von Oberwart oder Stinatz, wahrscheinlich machen? 

Wenn ja, welcher Art sind diese?" 
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Ich beantworte diese Fragen wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Laut Bericht der Staatsanwaltschaft lrinsbruck ist anzunehmen, daß der in der Anfrage 

angesprochene Brand in einem türkischen Gastlokal in Kufstein durch das Einwerfen 

eines Brandsatzes entstanden ist. Da konkrete Tatverdächtige nicht ausgeforscht wer­

den konnten, wurde das Verfahren am 27.12.1994 gemäß § 412 StPO abgebrochen. 

Zu 3 und 4: 

Zusammenhänge mit anderen, offenbar gleichgelagerten Anschlägen haben sich nicht 

ergeben. Es gibt auch keine Hinweise, die einen konkreten Zusammenhang mit den 

Briefbombenserien, mit dem Rohrbombenanschlag in Klagenfurt oder mit den Anschlä­

gen von Oberwart oder Stinatz wahrscheinlich machen. 

C; . September 1995 L 
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